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Gemeindekanzlei
Tel. 052 647 47 47
Fax 052 647 47 48

info@feuerthalen.ch
www.feuerthalen.ch

Gemeindehaus Fürstengut
Trüllergasse 6, 8245 Feuerthalen

 Hauskehricht

 Grüngut

 Direktentsorgung
 Werkhof
 (10.30 – 11.30 Uhr)

 Altpapier/Karton

 Sonderabfälle
 Giftsammlung
 Werkhof
 (17.00 – 18.00 Uhr)

ABFALLKALENDER 2024
GEMEINDE FEUERTHALEN

 DAS WICHTIGSTE
 AUF EINEN BLICK

 ABFALLKALENDER
MO DI MI DO FR SA SO

1 1 2 3 4 5 6 7

2 8 9 10 11 12 13 14

3 15 16 17 18 19 20 21

4 22 23 24 25 26 27 28

5 29 30 31

Januar
MO DI MI DO FR SA SO

5 1 2 3 4

6 5 6 7 8 9 10 11

7 12 13 14 15 16 17 18

8 19 20 21 22 23 24 25

9 26 27 28 29

Februar
MO DI MI DO FR SA SO

 9 1 2 3

10 4 5 6 7 8 9 10

11 11 12 13 14 15 16 17

12 18 19 20 21 22 23 24

13 25 26 27 28 29 30 31

    

März

MO DI MI DO FR SA SO

14 1 2 3 4 5 6 7

15 8 9 10 11 12 13 14

16 15 16 17 18 19 20 21

17 22 23 24 25 26 27 28

18 29 30

April
MO DI MI DO FR SA SO

18 1 2 3 4 5

19 6 7 8 9 10 11 12

20 13 14 15 16 17 18 19

21 20 21 22 23 24 25 26

22 27 28 29 30 31

Mai
MO DI MI DO FR SA SO

22 1 2

23 3 4 5 6 7 8 9

24 10 11 12 13 14 15 16

25 17 18 19 20 21 22 23

26 24 25 26 27 28 29 30

Juni

MO DI MI DO FR SA SO

27 1 2 3 4 5 6 7

28 8 9 10 11 12 13 14

29 15 16 17 18 19 20 21

30 22 23 24 25 26 27 28

31 29 30 31

Juli
MO DI MI DO FR SA SO

31 1 2 3 4

32 5 6 7 8 9 10 11

33 12 13 14 15 16 17 18

34 19 20 21 22 23 24 25

35 26 27 28 29 30 31

    

August
MO DI MI DO FR SA SO

35 1

36 2 3 4 5 6 7 8

37 9 10 11 12 13 14 15

38 16 17 18 19 20 21 22

39 23 24 25 26 27 28 29

40 30

September

MO DI MI DO FR SA SO

40 1 2 3 4 5 6

41 7 8 9 10 11 12 13

42 14 15 16 17 18 19 20

43 21 22 23 24 25 26 27

44 28 29 30 31

Oktober
MO DI MI DO FR SA SO

44 1 2 3

45 4 5 6 7 8 9 10

46 11 12 13 14 15 16 17

47 18 19 20 21 22 23 24

48 25 26 27 28 29 30

  

November
MO DI MI DO FR SA SO

48 1

49 2 3 4 5 6 7 8

50 9 10 11 12 13 14 15

51 16 17 18 19 20 21 22

52 23 24 25 26 27 28 29

1 30 31

Dezember

Kehrichtabfuhr  
jeden Montag.  
Nur in handels- 
üblichen Kehricht-
säcken mit Gebühren-
marke/n. Nur am  
Abfuhrtag bis 7 Uhr  
bereitstellen. 

Papier und Karton  
an Sammeltagen  
bis 8 Uhr an der  
Strasse bereitstellen. 
Karton kann auch an 
ordentlichen Öffnungs-
zeiten im Werkhof 
abgegeben werden.

Grüngut an Abfuhr-
tagen (Dienstag) 
bis 7 Uhr an der 
Strasse bereitstellen. 
Nur wiederverwend-
bare Behälter verwen-
den (keine Plastik-
säcke oder Behälter 
< 25 lt). 
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Abholung jeden Montag. Ausnahmen: Mittwoch, 3.1.2024 statt Neujahr | Mittwoch, 3.4.2024 statt Oster-
montag | Mittwoch, 22.5.2024 statt Pfingstmontag.
Als Hauskehricht gelten brennbare, nicht wieder verwertbare Abfälle aus Haushalten (oder Betrieben, 
wenn ähnlich zusammengesetzt) wie zum Beispiel: Kunststoffe, Tiefkühlverpackungen, Papiertragetaschen, 
Wischgut, Verpackungsmaterial, Windeln, Kleintiermist, Katzenstreu, Glühbirnen, Knochen, Tierkot,  
Hygieneartikel, Asche, Zigarettenstummel, Staubsaugerbeutel, Styropor in Kleinmengen.
Bereitstellung nur am Abfuhrtag!
Gebühren
 für Kehricht in Säcken  inkl. MwSt.
 pro 17-lt-Sack 1 Gebührenmarke CHF 1.45
 pro 35-lt-Sack 1 Gebührenmarke CHF 2.60
 pro 60-lt-Sack 2 Gebührenmarken (35-lt) CHF 5.20
 pro 110-lt-Sack 1 Sperrgutmarke CHF 7.10
Betriebscontainer (800 lt. Stahl, 770 lt. Kunststoff) werden seit 2023 nach Gewicht abgerechnet.
Die entsprechenden Vignetten (Gebührenmarken) werden nicht mehr angeboten.

Abholung von Mitte März bis und mit November jeweils jeden Dienstag ab 7.00 Uhr.
Von Dezember bis Mitte März erfolgt die Abfuhr des Grüngut-Abfalls vierzehntäglich ebenfalls am
Dienstag (für die genauen Abfuhrdaten beachten Sie bitte den detaillierten Abfallkalender auf der ersten 
Seite). Ausnahmen: keine. Bereitstellung jeweils erst am Abfuhrtag!
Folgende pflanzliche Abfälle sowie Küchen-Abfälle und Speisereste dürfen der Grünabfuhr mitgegeben 
werden: Rasen- und Wiesenschnitt, Strauch- und Baumschnitt von höchstens 1 m Länge und max. 5 cm 
Dicke, Stauden und Schnittreste von Blumen und Schnittpflanzen, Laub, Unkraut, Fallobst, Topfpflanzen 
(ohne Töpfe, Erde und Etiketten), naturbelassene Christbäume (Schmuck entfernen!), Rüstabfälle, Speise-
reste (gekocht und ungekocht), Obst, Gemüse, Brot, Gebäck, Wurstwaren (kein Fleisch, kein Fisch, keine 
Knochen), Käse, Milchprodukte, Eierschalen, Kaffeesatz, Teekraut, Obst- und Gemüsekistchen aus Holz.
Die Bereitstellung hat nur in wiederverwendbaren Gebinden zu erfolgen (Bsp. grüne Kleincontainer 
140/240 lt; Gartensack mit eingebauter Spirale; Norm-Container 770/800 lt; Plastikgefäss max. 75 lt/25 kg 
mit durchbrochenen, umgreifbaren Griffen). Alternativ können auch verschnürte Bündel bis zu einem Ge-
samtgewicht von 25 kg bereitgestellt werden (max. Astdicke 5 cm, höchsten 1 m lang). Die grünen Plastik-
säcke sind nicht zugelassen. Kompostierbare Beutel (Compobags) dürfen verwendet werden, müssen 
aber in zugelassenen Behältnissen entsorgt werden. Grüngut in Säcken, Fässern, Körben, Kompost-
eimern kleiner 25 lt, etc. werden nicht mitgenommen.

Sperrgut kann mit dem Hauskehricht jeden Montag mitgegeben werden. Die genauen Daten entnehmen 
Sie dem Abfallkalender auf Seite 1 dieser Broschüre. Sperrgut bitte jeweils erst am Abfuhrtag bis 7.00 Uhr 
bereitstellen. Metalle an Gegenständen sind vor der Bereitstellung zu entfernen!
Unter dem Begriff «Sperrgut» werden sperrige Gegenstände verstanden, welche wegen ihres Gewichts 
oder ihrer Abmessungen nicht in den Hauskehricht gegeben werden können. Dies können beispielsweise 
Bauholz, Skis, Schränke, Möbel, Matratzen, Tische, Teppiche, Kommoden, Büchergestelle, Sofas oder Bett-
gestelle sein. Eine Entsorgung im Werkhof ist nicht möglich! Zu beachten ist, dass beim Kauf vergleich-
barer Ware die nicht mehr benötigten Gegenstände an den Verkaufsstellen zur Entsorgung abgegeben 
werden können und zwar unabhängig von der Marke. Der Handel kann dafür ein Entgelt verlangen. Ohne 
Neukauf besteht keine Rücknahmepflicht des Handels.
Gebühren für Sperrgut (Sperrgutmarken)  inkl. MwSt.
 • Bis Abmessungen 50x50x50 cm
  entsprechend 125 lt Volumen 1 Sperrgutmarke CHF 7.10
 • Bis Abmessungen 100x50x50 cm
  entsprechend 250 lt Volumen 2 Sperrgutmarken CHF 14.20
Weitere Details entnehmen Sie der Homepage Feuerthalen (www.feuerthalen.ch)

 HAUSKEHRICHT

 BIOGENE ABFÄLLE
 (GRÜNGUT)

 SPERRGUT
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Altpapiersammlungen finden im Frühjahr, im Sommer und im Herbst statt. Die konkreten Daten sind im 
Abfallkalender auf der ersten Seite ersichtlich.
Papier und Karton werden getrennt gesammelt. Altpapier (Zeitungen, Zeitschriften, Taschenbücher, Bü-
cherseiten ohne Einband, Telefonbücher, Prospekte ohne Beschichtung, usw.) und Karton sind deshalb am 
Sammeltag bis spätestens 8.00 Uhr getrennt und sauber gebündelt (keine Plastikschnüre, keine Strümpfe) 
am Strassenrand bereitzustellen. Sperrige und unnötige Verpackungen können im Verkaufsgeschäft auch 
zurückgelassen werden. Nicht ins Altpapier gehören Kohlepapier, Hygienepapier, Papierservietten, Haus-
haltpapier, Plastik- und Papiertragetaschen, Windeln, Metallklammern, Getränkepackungen (Tetrapack), 
Waschmittelpackungen, Styropor.

Glas wird in Sammelcontainern gesammelt (die Standorte der Gemeindesammelstellen sind auf Seite 4 
unter dem Punkt «Sammelstellen» zu finden). In den Sammelcontainer gehört Verpackungsglas wie Ge-
tränkeflaschen und Lebensmittelgläser (ohne Fremdmaterial wie Deckel, Verschlüsse, etc.). Das Glas wird 
farblich getrennt gesammelt. Honiggläser sind vorher zu reinigen. Was nicht weiss oder braun ist, wird mit 
dem Grünglas entsorgt.
Nicht in die Glassammlung, sondern zu den mineralischen Abfällen (Grubengut) gehören Kristall-/Trinkglä-
ser, Porzellan, Keramik, Fenster, Spiegel, Autoscheiben, Ton.

Alu-Dosen und gereinigte Tiernahrungsschalen, Tuben, Menüschalen, Folien, andere kleine Alu-Teile, 
Konservendosen (Stahl- und Weissblech), Metalldeckel von Lebensmittelgläsern und andere Kleinteile aus 
Stahlblech werden in Sammelcontainern entsorgt (Standorte siehe «Sammelstellen»).
Verbundverpackungen (Bsp. Tiernahrungsbeutel, etc.) gehören in den Hauskehricht. Farbdosen mit einge-
trockneten Farbresten sowie Spraydosen (auch leere) sind als Sonderabfall zu beseitigen. Aluminium-Kaf-
feekapseln können der Verkaufsstelle zurückgebracht werden (Rücknahmepflicht).

Tragbare und saubere Kleidung und Schuhe, Vorhänge, Tisch- und Bettwäsche, Gürtel, Taschen aus Texti-
lien, Stofftiere sind in Säcke abzufüllen und können bei der Sammelstelle Werkhof in den entsprechenden 
Container eingeworfen werden.
Nicht erwünscht sind Skischuhe, Spielzeug sowie kaputte und/oder stark verschmutzte Kleider und 
Schuhe.

Speiseöl, Mineralöl, Motoren-Schmieröl und Frittieröl aus privaten Haushalten können an der Hauptsam-
melstelle im Werkhof entsorgt werden. Altöl darf auf keinen Fall über die Kanalisation entsorgt werden. 
Motorenöl und Speiseöl sind getrennt zu entsorgen.
Kleinmengen an Sonderabfällen (Gifte) aus Haushalten wie Farben, Lacke, Lösungsmittel, Chemikalien, 
Pflanzenschutzmittel (allg. Produkte mit einem Gefahrensymbol) und Quecksilberthermometer können unter 
dem Jahr unabhängig von einem Neukauf an den Verkaufsstellen der entsprechenden Produkte zurückge-
geben (kostenpflichtig) oder bei der KBA Hard entsorgt werden (Farben bis 20 kg). Nicht mehr brauchbare 
Medikamente nehmen ebenfalls die Verkaufsstellen zurück; dafür können sie ein Entgelt verlangen.

Sonderabfälle aus Haushalten bis maximal 20 kg pro Person und Jahr können auch an der einmal jährlich 
stattfindenden Giftsammlung gratis abgegeben werden. Die Durchführung der Giftsammlung wird speziell 
publiziert, sie finden das Datum aber auch im Abfallkalender auf Seite 1. Für Altöl stehen in allen Gemein-
den ganzjährig Sammelstellen zur Verfügung, darum nimmt das Sonderabfallmobil kein Altöl entgegen.

Gerätebatterien (Haushaltbatterien und Knopfzellen) aus Radios, Fotoapparaten, Armbanduhren, Spiel-
zeug usw. müssen an den Sammelstellen der Verkaufsgeschäfte zurückgegeben werden. Die Rücknahme 
ist kostenlos und ohne Kaufverpflichtung.
Fahrzeugbatterien («Autobatterien») müssen an den Fachhandel oder an Entsorgungsunternehmen mit 
entsprechender Bewilligung zurückgegeben werden. Der Handel ist zur kostenlosen Entgegennahme ver-
pflichtet, sofern er diese Art von Batterie im Sortiment führt.

PET-Getränkeflaschen gehören zurück zu den Verkaufsstellen. Mit dem Haushaltkunststoff (oder Kehricht) 
zu entsorgen sind Essig-, Öl- und Shampoo-Flaschen aus PET bzw. alle PET-Flaschen, die etwas Anderes 
als Getränke enthalten haben.

 ALTPAPIER /
 KARTON

 GLAS

 ALUMINIUM /
 STAHLBLECH

 TEXTILIEN /
 SCHUHE /
 LEDERWAREN

 BATTERIEN /
 FAHRZEUG-
 BATTERIEN

 PET-GETRÄNKE-
 FLASCHEN
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 ALTÖL / SONDER-
 ABFÄLLE (GIFTE)

 Giftsammlung
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Pneus müssen einem Hersteller oder Händler der entsprechenden Marke zurückgebracht werden.  
Bei gleichzeitigem Kauf neuer Reifen, müssen die Händler Pneus jeder Marke zurücknehmen.

Entladungslampen (Leuchtstofflampen, Leuchtstoffröhren, Fluoreszenzlampen, Energiesparlampen,  
Quecksilber-/Natriumdampflampen, LED-Lampen) zählen zum Sonderabfall. Unabhängig von einem  
Neukauf können sie an den entsprechenden Verkaufsstellen kostenlos zurückgegeben werden.  
Bitte immer unzerbrochen zurückbringen, da sonst giftige Gase austreten. Herkömmliche Glühlampen 
gehören in den Kehricht.

Alle elektrischen und elektronischen Geräte enthalten verwertbare Metalle wie Kupfer und Eisen. Ausser-
dem weisen sie Schwermetalle wie Blei, Zink und Cadmium auf und sind deshalb separat zu sammeln 
und zu verwerten. Zu diesen Geräten zählen TV, Radio, PC, Drucker, Telefon, Kochherd, Kühlschrank, 
Staubsauger, Haarfön, elektrisch betriebene Werkzeuge, Spielzeuge, Sportgeräte usw. Diese müssen 
– samt Zubehör – Sammelstellen übergeben werden. Kostenlose Rücknahme bei den Verkaufsstellen 
gleichartiger Geräte, auch ohne Neukauf und unabhängig von der Marke. Ausgediente Elektro-Kleinge-
räte können auch kostenlos an jeder Poststelle zurückgebracht werden.

Was / Wo WERKHOF STADTWEG PARKPLATZ POLIZEI
  Feuerthalen Feuerthalen

• Glas
• Aluminiumverpackungen/
 Konservendosen
• Kleider & Schuhe
• Motoren & Speiseöl

Um Lärmbelästigungen zu vermeiden wird darum gebeten, die Sammelstellen nur werktags zwischen
8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr zu bedienen.

In unserer Hauptsammelstelle im Werkhof Feuerthalen (Feldstrasse 132, Feuerthalen; Eingang über 
Stadtweg) können jeden Montag sowie jeweils am ersten Samstag im Monat (ohne Feiertage; siehe 
auch Abfallkalender auf Seite 1) zwischen 10.30 – 11.30 Uhr ebenfalls diverse Abfälle in Haushaltmen-
gen zur Entsorgung gebracht werden. Dazu gehören:

Bauschutt: Kleine Mengen! Steine, Töpfe, Tonwaren, Betonwaren,
 Backsteine, Gipsplatten, Fenster- und Flachglas, Röhren,
 Geschirr, Spiegel
Metall: Kleine Mengen! Ohne Fremdmaterial
Elektroschrott, Neonlampen: Einzelne Klein-Geräte, Kabel, Neonlampen
Karton: Unbeschichtet, schmutzfrei, gebündelt (keine Getränke-
 kartons = Tetrapack, kein Plastik, keine Tragtaschen)
Getränkekarton: Ausgewaschen, flach gedrückt
Haushaltkunststoffabfälle: In speziellen Sammelsäcken
Kadaver: Kleintiere! Nach telefonischer Voranmeldung
 (Wildtiere sind dem Wildhüter zu melden; 079 216 67 01)
Textilien: Sauber und in Säcke verpackt

 17l 35l 110l
• Gemeindeverwaltung x x x
• BedaBeck Schwarzbrünneli x x x
• JUMBO Feuerthalen Rhymarkt x x 
• Coop Pronto Tankstelle x x x
• Coop Rhymarkt x x
• Freizeitanlage Rheinwiese x x
• www.feuerthalen.ch x x x
 
• Internet Homepage Feuerthalen www.feuerthalen.ch
• Bauverwaltung 052 647 47 67 info@feuerthalen.ch
• Werkdienst 052 659 33 41 
• Abfuhrunternehmer
 Remondis Schweiz AG 052 643 11 88 kehricht.sh@remondis.ch
• KBA Hard 052 687 21 00 www.abfall-sh.ch

 PNEU / REIFEN

 SAMMELSTELLE
 WERKHOF
 FEUERTHALEN

 ENTLADUNGS-
 LAMPEN (NEON)

 ELEKTROSCHROTT

 SAMMELSTELLEN

 KEHRICHTMARKEN
 VERKAUFSSTELLEN

 AUSKÜNFTE


